
Checkliste zur Abschätzung der Integrationschancen eines Kindes
Was bisher als Pilotprojekt oder auf Basis eines gemeindeinternen Arrangements praktiziert wurde, wird ab dem Schuljahr 2008/9 durch 
das Rahmenkonzept Integrierte Sonderschulung für die Übergangszeit 2008–2010 abgelöst und mit allen Ansprüchen und Richtlinien 
verbindlich geregelt (Website VSA: Sonderpädagogisches/Sonderschulung/Rahmenkonzept Integrierte Sonderschulung).

Fähigkeiten, Eigenschaften und Ent-
wicklungsstand des Kindes

Familiäres Umfeld Schulisches Umfeld

Positiv Negativ Positiv Negativ Positiv Negativ

Erfolgreich verlaufene 
Integration in Spielgrup-
pe

Psychosoziale Belast-
barkeit, gutes Selbst-
wertgefühl und Durch-
setzungsvermögen

Behinderung oder Ent-
wicklungsstörung, wel-
che ständige Hilfe/Über-
wachung notwendig 
macht

Ausgeprägte Verhal-
tensschwierigkeiten

Eltern schätzen Mög-
lichkeiten und Fähigkei-
ten des Kindes realis-
tisch ein

Eltern sind zu einem 
längerfristig grossen 
Engagement und zeitli-
chem Mehraufwand be-
reit

Fehlende Einsicht der 
Eltern in die Entwick-
lungsbeeinträchtigungen 
ihres Kindes

Eltern unzuverlässig, 
nicht zur Zusammenar-
beit bereit

Die Lehrpersonen betei-
ligen sich freiwillig an 
der Integration

Die Lehrpersonen sind 
bereit, im Teamteaching 
zu unterrichten und sind 
zur Zusammenarbeit mit 
den beteiligten Fachper-
sonen bereit

Reduzierte Klassen-
grösse

Keine heilpädagogische 
Unterstützung der Lehr-
personen

Normale Klassengrösse

✦ Kinder mit Geburtsbehinderung sind Schüler einer HPS und haben einen Schulplatz als Rückversicherung. Heilpädagogin ist 
von der HPS angestellt.

✦ Entwicklungsverzögerte Kinder erhalten Kostengutsprachen für Sonderschulung (Begleitung/IF). Anstellung der Heilpädagogin 
durch die Schulgemeinde.

IV ist seit 1.1.2008 nicht mehr zuständig für Sonderschulung, sondern der Kanton. Ansprüche auf Entschädigung macht die Schulge-
meinde gegenüber dem Kanton geltend.
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